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▹▹ Für den Fall eines Verstoßes gegen die Poolvereinbarung, etwa bei ver-
tragswidrigen Verfügungen oder abweichender Stimmabgabe, sollte diese
nicht nur eine Vertragsstrafe, sondern auch die Verpflichtung beinhalten,
den Poolmitgliedern alle erbschaftsteuerlichen Nachteile zu ersetzen, die
aus dem Verstoß gegen die Poolvereinbarung erwachsen.

Einstweilen frei.

IV. Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 4 ErbStG)

1. Abschließende Aufzählung in § 13b Abs. 4 ErbStG

Die Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind in § 13b Abs. 4 Satz 2
ErbStG abschließend aufgezählt. Eine Erweiterung auf andere Wirtschafts-
güter, die nicht aufgeführt sind, ist nicht zulässig. Es handelt sich um eine
Ausnahmevorschrift, die einer erweiternden Auslegung nicht zugänglich ist.
Daher ist es nicht missbräuchlich, Wirtschaftsgüter, die kein Verwaltungsver-
mögen sind, vor dem Besteuerungszeitpunkt dem Betriebsvermögen zu-
zuführen, um die Einhaltung der Verwaltungsvermögensquote zu sichern1.
Der Begriff des Verwaltungsvermögens wird ausschließlich erbschaftsteuer-
lich qualifiziert. Ob es sich bei den Wirtschaftsgütern ertragsteuerrechtlich
um notwendiges Betriebsvermögen handelt, spielt keine Rolle2. Für die Beur-
teilung, ob junges Verwaltungsvermögen vorliegt, soll weder eine rein zivil-
rechtliche noch eine rein ertragsteuerliche Anknüpfung erfolgen. Entschei-
dend ist, ob sich die Betriebszuordnung des Wirtschaftsguts ändert3.

2. Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke (§ 13b Abs. 4
Nr. 1 ErbStG)

Zielrichtung der Einordnung zur Nutzung überlassener Grundstücke als Ver-
waltungsvermögen ist die vermögensverwaltende Personengesellschaft in der
Rechtsform der GmbH & Co. KG sowie die vermögensverwaltende Kapital-
gesellschaft, deren Gegenstand die Nutzungsüberlassung unbeweglichen Ver-

II Rz. 1294 | Erbschaftsteuerrecht

II 698 | Klose

1 Überzeugend Müller-Gatermann, FR 2008, 353 (354); Scholten/Korezkij, DStR
2009, 147 (149) zum bis zum 30.6.2016 geltenden Recht.

2 R E 13b.12 Abs. 1 Satz 1 ErbStR 2019.
3 Oberste Finanzbehörden der Länder, GLE v. 13.10.2022 – S 3812b, ZEV 2023, 49,
insbesondere zur Behandlung jungen Verwaltungsvermögens in Umwandlungs-
fällen.
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mögens ist. Der begünstigte Erwerb von Anteilen solcher Gesellschaften ist
durch die Einordnung der Grundstücke als Verwaltungsvermögen regel-
mäßig ausgeschlossen.

Grundstück im Rechtssinn ist ein räumlich abgegrenzter im Grundbuch auf
einem gesonderten Grundbuchblatt geführter Teil der Erdoberfläche. Grund-
stücksteile sind Teile an Grundstücken im vorgenannten Sinne. Unter
grundstücksgleichen Rechten sind Wohnungseigentum unter Einschluss des
Dauernutzungsrechtes, Erbbaurecht und Bergwerkseigentum zu verstehen.
Soweit zivilrechtlich wesentlicher Bestandteil, erfasst das Grundstück auch
das aufstehende Gebäude. Bauten sind solche auf fremden Grund und Boden
iS des § 195 BewG.

Nutzung ist die Gestattung der Fruchtziehung. Entscheidend kommt es da-
rauf an, ob der Nutzende ein Recht zum Besitz auf der Grundlage der mit
dem Grundstückseigentümer getroffenen Vereinbarungen hat. Die Dauer der
Nutzungsüberlassung und deren Vergütung (entgeltlich oder unentgeltlich)
sind unerheblich1. Eine widerrechtliche Nutzung ist keine Nutzungsüberlas-
sung. Geht die tatsächliche Nutzung aber über die vereinbarte hinaus, handelt
es sich gleichwohl um eine Nutzungsüberlassung. Maßgeblich sind die Ver-
hältnisse im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer, so dass die Beendigung ei-
nes Nutzungsverhältnisses vor dem Stichtag der Entstehung der Steuer die
Einordnung des Grundstücks als Verwaltungsvermögen ausschließt. Werden
neben der Überlassung von Grundstücksteilen weitere gewerbliche Leistun-
gen einheitlich angeboten und in Anspruch genommen, führt nach zutref-
fender Ansicht der Finanzverwaltung2 die damit verbundene Überlassung der
Grundstücksteile nicht zu Verwaltungsvermögen, wenn die Tätigkeit nach er-
tragsteuerlichen Gesichtspunkten insgesamt als originär gewerbliche Tätig-
keit einzustufen ist. Dies gilt vor allem für Beherbergungsbetriebe wie Hotels,
Pensionen oder Campingplätze. Die Finanzverwaltung legt die Richtlinien
eng aus und begrenzt sie auf die genannten Beherbergungsbetriebe. Es sind
gerade nicht allein die ertragsteuerlichen Kriterien einer gewerblichen Ver-
mietung zugrunde zu legen3. Gleiches sollte auch für Schulungs- und Fortbil-
dungseinrichtungen gelten, die Übernachtungsmöglichkeiten auf ihrem
Grundbesitz anbieten.

„Dritter“ iS des § 13b Abs. 4 Nr. 1 ErbStG ist jede Person, die nicht mit dem
Nutzungsüberlassenden identisch ist, da dieser sich selbst nicht die Nutzun-

KE Lfg. 63 April 2024 Klose | II 699

§ 31 Verschonung | Rz. 1311 II

1 R E 13b.13 Satz 2 ErbStR 2019.
2 R E 13b.13 Satz 3 ErbStR 2019.
3 LfSt Bayern, Vfg. v. 2.3.2020 – S 3812b.1.1 – 31/4 St 34, DStR 2020, 556.
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gen überlassen kann. Damit sind sämtliche natürlichen Personen – auch nahe
Angehörige –, Körperschaften, aber auch Personengesellschaften, und zwar
selbst solche, an welchen der Nutzungsüberlassende beteiligt ist, „Dritte“ iS
des § 13b Abs. 4 Nr. 1 ErbStG. Eine Ausnahme gilt für den Fall, dass ein Ge-
sellschafter seiner Personengesellschaft ein Grundstück zur Nutzung über-
lässt, dieses als Sonderbetriebsvermögen ertragsteuerrechtlich qualifiziert
wird und die Personengesellschaft den Grundbesitz nicht einem Dritten zur
weiteren Nutzung überlässt. In diesem Fall handelt es sich nach Auffassung
der Finanzverwaltung nicht um Verwaltungsvermögen1.

Auch die Nutzungsüberlassung von einer Gesellschaft, deren Anteile be-
günstigt übertragen sind, an eine von dieser beherrschte Gesellschaft ist eine
Nutzungsüberlassung, sofern kein Konzernverhältnis iS von § 13b Abs. 4 Nr. 1
Satz 2 Buchst. c ErbStG oder eine Nutzungsüberlassung im Rahmen einer Be-
triebsaufspaltung oder Betriebsverpachtung (Buchst. a, b) vorliegt.

Eine Nutzungsüberlassung besteht auch zwischen Personen- oder Kapitalge-
sellschaften, an denen der Erblasser beteiligt ist und Gegenstand der Übertra-
gung der Anteil an der überlassenden Gesellschaft ist. Klassischer Fall ist die
mitunternehmerische Betriebsaufspaltung.

Beispiel:

A und B sind Gesellschafter der X-Grundstücksgesellschaft bürgerlichen Rechts, die
Grundbesitz an die Y-GmbH & Co. KG zur Nutzung überlässt, an welcher A und B
ebenfalls beteiligt sind. Bei Übertragung des Anteils an der X-GbR ist der überlas-
sene Grundbesitz Verwaltungsvermögen, falls nicht der Ausnahmetatbestand der
Betriebsaufspaltung vorliegt.

3. Ausnahmen bei der Einordnung der zur Nutzung
überlassenen Grundstücke als Verwaltungsvermögen

a) Notwendigkeit gesetzlicher Einschränkungen

Der Gesetzgeber hat erkannt, dass die stete Einordnung zur Nutzung überlas-
sener Grundstücke als Verwaltungsvermögen eine überschießende Außen-
tendenz hat. Denn es gibt auch Sachverhalte, die „begünstigungswürdig“ sind,
obgleich ein Großteil des begünstigten Vermögens aus zur Nutzung überlas-
senen Grundstücken besteht. Aus diesem Grunde ist in den nachfolgend dar-
gestellten Ausnahmetatbeständen eine Nutzungsüberlassung an Dritte nicht
anzunehmen, so dass die fraglichen Grundstücke nicht als Verwaltungsver-

II Rz. 1311 | Erbschaftsteuerrecht

II 700 | Klose

1 R E 13b.14 Abs. 2 ErbStR 2019.
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mögen einzuordnen sind. Dies schließt es aber nicht aus, dass andere, dem
begünstigten Vermögen zuzuordnende Vermögensgegenstände Verwaltungs-
vermögen sind.

Beispiel:

Im Rahmen einer Betriebsaufspaltung überlässt die A/B-GbR ein Grundstück der A/
B-GmbH zur Nutzung. Bei Übertragung der Anteile an beide Gesellschaften etwa
von A auf C im Wege des unentgeltlichen Erwerbs mag zwar das zur Nutzung über-
lassene Grundstück kein Verwaltungsvermögen sein, gleichwohl ist zu prüfen, in
welchem Umfang der Anteil an der Betriebsgesellschaft Verwaltungsvermögen ist, weil
sich das Vermögen der Betriebsgesellschaft in Teilen aus solchem zusammensetzt.

b) Ausnahme 1: Nutzungsüberlassung im Rahmen einer
Betriebsaufspaltung oder als Sonderbetriebsvermögen

aa) Ertragsteuerliche Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung

Bei den zur Nutzung überlassenen Grundstücken handelt es sich nicht um
Verwaltungsvermögen, sofern der Erblasser sowohl im überlassenen Betrieb
als auch im nutzenden Betrieb allein oder gemeinsam mit anderen Gesell-
schaftern (Gruppenbetrachtung) einen einheitlichen geschäftlichen Betäti-
gungswillen durchsetzen konnte. Der Begriff „Betriebsaufspaltung“ wird zwar
im Gesetz nicht verwendet, gleichwohl sind in erster Linie diese Fälle ge-
meint1. Ob ein einheitlicher Betätigungswille vorliegt und Betriebsvermögen
besteht, ist nach ertragsteuerlichen Grundsätzen zu beurteilen2. Nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung müssen die gesamten Voraussetzungen der er-
tragsteuerrechtlichen Betriebsaufspaltung erfüllt sein3.. Die Grundstücksüber-
lassung muss die Anforderungen einer sachlichen Verflechtung erfüllen. Per-
sonelle Verflechtung bedeutet, dass dieselbe Person oder Personengruppe im
Verpachtungs- und im Betriebsunternehmen ihren Willen durchsetzen kön-
nen muss. Zusätzlich erfordert die erbschaftsteuerrechtliche Rückausnahme,
dass es sich bei „derselben Person oder Personengruppe“ jeweils um den Erb-
lasser oder Schenker (ggf. zusammen mit anderen Gesellschaftern) handeln
muss. Es reicht daher nicht aus, wenn der Erwerber allein oder zusammen
mit anderen Gesellschaftern seinen Willen im Besitz- und Betriebsunterneh-
men durchsetzen kann. Hinsichtlich der personellen Verflechtung ist nicht
erforderlich, dass der Erblasser allein seinen Willen im nutzenden Betrieb

KE Lfg. 63 April 2024 Klose | II 701

§ 31 Verschonung | Rz. 1314 II

1 Ebenso R E 13b.14 ErbStR 2019.
2 FG Münster v. 11.10.2018 – 3 K 533/17 F, ZEV 2019, 167; R E 13b.14 Abs. 1
Satz 4 ErbStR 2019.

3 R E 13b.14 Abs. 1 Satz 1 bis 4 ErbStR 2019; dahingehend auch BFH v. 2.12.2020 –
II R 22/18, ZEV 2021, 461 m. Anm. Hannes/Lorenz; v. 16.3.2021 – II R 3/19 ZEV
2021, 65.
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durchsetzen kann (Gruppenbetrachtung)1. Neben der personellen Verflech-
tung aufgrund der Personengruppentheorie kann im Einzelfall auch eine Be-
herrschungsidentität ausreichen, wenn etwa eine Person faktisch beide
Rechtsträger in der Weise beherrscht, dass sie in der Lage ist, in beiden Un-
ternehmen einen einheitlichen Geschäfts- und Betätigungswillen durchzuset-
zen2. Diese Form der personellen Verflechtung ist nur sehr einschränkend
auszulegen, da sich die faktischen Verhältnisse permanent ändern können
und auf diese Art und Weise eine ständige Veränderung der steuerlichen
Rahmenbedingung von einer gewerblichen in eine vermögensverwaltende
Tätigkeit und umgekehrt drohen kann. Der BFH verlangt, dass der Erblasser
oder Schenker mit den Mitteln des Gesellschaftsrechts auf die zur Beherr-
schung führenden Stimmrechte einwirken kann. Ein Einfluss nur auf die
kaufmännische oder technische Betriebsführung ohne Möglichkeit der Erlan-
gung einer Stimmenmehrheit reicht daher nicht aus3. Sind nicht alle Gesell-
schafter der beiden beteiligten Rechtsträger in gleicher Quote an diesen betei-
ligt, schließt dies die personelle Verflechtung nicht aus, zumindest wenn die
gleiche Gruppe ihre Interessen bei beiden Gesellschaften durchsetzen kann.
Eine steuerschädliche Nutzungsüberlassung eines Grundstücks an Dritte ist
anzunehmen, wenn das Grundstück einer Personengesellschaft nicht von
dem Erblasser oder Schenker, sondern von einer anderen Personengesell-
schaft überlassen wird. Dies gilt selbst dann, wenn der Erblasser Gesellschaf-
ter dieser Personengesellschaft ist4. Die Betriebsaufspaltung muss sowohl vor
als auch nach der Anteilsübertragung bestehen.

Beispiel:

A und B sind mit unterschiedlichen Quoten Gesellschafter sowohl der Besitzgesellschaft
als auch der Betriebsgesellschaft. Die Beteiligungen betragen insgesamt jeweils 80 %.
Aufgrund der Gesellschaftsverträge können A und B ihre Entscheidungen ggf. auch
gegen die Stimmen der Mitgesellschafter treffen. Eine Betriebsaufspaltung liegt vor. Die
unterschiedliche Beteiligung innerhalb der Gruppe von A und B ist ohne Bedeutung.

Etwas anderes gilt, wenn im Bereich etwa des Besitzunternehmens das Einstim-
migkeitsprinzip gilt, und zwar auch für die Geschäfte des täglichen Lebens5.

II Rz. 1314 | Erbschaftsteuerrecht

II 702 | Klose

1 Vgl. BFH v. 21.8.1996 – X R 25/93, BStBl. II 1997, 44; v. 7.1.2008 – IV B 24/07,
BFH/NV 2008, 784 zu einem Ausnahmefall; ferner Wacker in Schmidt42, § 15
EStG Rz. 823; R E 13b.14 Abs. 1 ErbStR 2019.

2 Zuletzt BFH v. 19.10.2007 – IV B 163/06, BFH/NV 2008, 212; v. 23.2.2021 – II R
26/18, ZEV 2021, 591.

3 BFH v. 23.2.2021 – II R 26/18, ZEV 2021, 591.
4 BFH v. 16.3.2021 – II R 3/19 ZEV 2021, 657.
5 Vgl. BFH v. 24.8.2006 – IX R 52/04, BStBl. II 2007, 165; BMF v. 7.10.2002 – IV A
6 - S 2240 - 134/02, BStBl. I 2002, 1028, Abschn. III.
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In diesem Fall kann der Erblasser seinen Willen jedenfalls im überlassenen
Betrieb nicht durchsetzen, wenn ein „Nur-Besitzgesellschafter“ beteiligt ist,
so dass es sich bei dem fraglichen Grundstück um Verwaltungsvermögen
handelt. Ist hingegen eine Mehrheitsentscheidung in den Geschäften des täg-
lichen Lebens möglich oder kann ein Besitzgesellschafter aufgrund der kon-
kreten Verhältnisse seinen Willen als einziger Geschäftsführer der Besitzge-
sellschaft durchsetzen, reicht dies zur Annahme einer personellen Verflech-
tung auf der Grundlage eines einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens
aus. Wegen der Einzelheiten sei auf die ertragsteuerliche Behandlung der Be-
triebsaufspaltung verwiesen1.

Von der Einordnung als Verwaltungsvermögen ausgenommen ist jedes zur
Nutzung überlassene Grundstück, und zwar unabhängig davon, ob es eine
sachliche Verflechtung iS der Betriebsaufspaltung begründet. Eine Erweite-
rung des Anwendungsbereiches über die ertragsteuerliche Betriebsaufspal-
tung hinaus ist hiermit gleichwohl nur selten verbunden, da die Anforderun-
gen an eine wesentliche Betriebsgrundlage iS der sachlichen Verflechtung bei
der ertragsteuerlichen Betriebsaufspaltung niedrig sind2. Lediglich solche
Grundstücke und Gebäude sind keine wesentliche Betriebsgrundlage, die für
den nutzenden Betrieb von geringer wirtschaftlicher Bedeutung und insoweit
„entbehrlich“ sind.

Die Rechtsfolge einer Betriebsaufspaltung beschränkt sich darauf, dass das
zur Nutzung überlassene Grundstück kein Verwaltungsvermögen ist. Dies
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Fällen der ertragsteuerlichen Be-
triebsaufspaltung anderes schädliches Verwaltungsvermögen vorliegen kann.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die unmittelbare Beteiligung des
Erblassers/Schenkers am Nennkapital der Betriebskapitalgesellschaft die Min-
destbeteiligungsquote von mehr als 25 % nicht erreicht.

Beispiel:

A ist sowohl an der Besitzgesellschaft als auch an der Betriebskapitalgesellschaft mit
20 % beteiligt. Er ist jedoch in der Lage, einen einheitlichen geschäftlichen Betäti-
gungswillen in beiden Gesellschaften gemeinsam mit anderen Gesellschaftern
durchzusetzen. Das Grundstück ist zwar kein Verwaltungsvermögen. Andererseits
ist die Beteiligung an der Betriebskapitalgesellschaft, trotz ihrer Einordnung als Son-
derbetriebsvermögen im Besitzunternehmen, Verwaltungsvermögen, da die unmit-
telbare Beteiligung an der Betriebskapitalgesellschaft nicht mehr als 25 % beträgt.

KE Lfg. 63 April 2024 Klose | II 703

§ 31 Verschonung | Rz. 1317 II

1 AusführlichWacker in Schmidt42, § 15 EStG Rz. 800 ff.
2 BFH v. 13.7.2006 – IV R 25/05, BStBl. II 2006, 804; v. 14.2.2007 – XI R 30/05,
BStBl. II 2007, 524; kritisch zur weiten Auslegung der wesentlichen Betriebsgrund-
lage Kempermann, HFR 2006, 1213.
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Aufgrund der gesellschaftsbezogenen Betrachtung ist der Anteil allein A zuzurech-
nen und bei ihm Verwaltungsvermögen.

Als Ausweg bietet es sich an, in diesen Fällen den Anteil an der Betriebskapi-
talgesellschaft im Betriebsvermögen des Besitzunternehmens in der Rechts-
form einer Personengesellschaft zu halten). Denn würde die Beteiligung an der
Kapitalgesellschaft durch die Personengesellschaft hindurch den Gesellschaf-
tern zugerechnet, wäre jede 100%ige Beteiligung einer Personengesellschaft,
gleich welcher Rechtsform, mit vier Gesellschaftern mit Anteilen von je 25 %
in vollem Umfang Verwaltungsvermögen. Können sich die Gesellschafter
nicht entschließen, die Beteiligung an der Betriebskapitalgesellschaft in das Ge-
samthandsvermögen der Besitzpersonengesellschaft zu übertragen, ist vorsorg-
lich mit einer Poolklausel zu arbeiten, vgl. § 13b Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 ErbStG.

bb) Sonderbetriebsvermögen

Werden seitens des Gesellschafters, dessen Gesellschaftsanteil begünstigt
übertragen wird, ein Grundstücksteil, grundstücksgleiche Rechte oder Bauten
einem begünstigt übertragenen Rechtsträger in der Rechtsform der Personen-
gesellschaft zur Nutzung überlassen, ist das Grundstück kein Verwaltungs-
vermögen, da die Nutzungsüberlassung der Mitunternehmer an die Mit-
unternehmerschaft nicht als eine solche an Dritte gilt1. Durch die Verklam-
merung von Gesellschaftsanteil und Sonderbetriebsvermögen zum Mitunter-
nehmeranteil handelt es sich bei der Nutzungsüberlassung um einen „Bin-
nenumsatz“. Voraussetzung ist allerdings, dass der Überlassende an derjeni-
gen Gesellschaft, mit der die Nutzungsüberlassungsvereinbarung besteht,
auch als Mitunternehmer iS des Ertragsteuerrechts beteiligt ist. Die direkte
Nutzungsüberlassung an eine Untergesellschaft etwa im Rahmen einer dop-
pelstöckigen GmbH & Co. KG schließt die Einordnung des überlassenen
Grundstücks als Verwaltungsvermögen nicht aus.

Beispiel:

A ist Kommanditist der X-KG, die ihrerseits alleiniger Kommanditist der Y-KG ist.
A überlässt der Y-KG ein Grundstück zur Nutzung. Es handelt sich bei dem Grund-
stück um Verwaltungsvermögen, da A das Grundstück nicht der Gesellschaft, an
der er beteiligt ist (X-KG), zur Nutzung überlässt.

In diesen Fällen empfiehlt es sich, das Grundstück der X-KG zur Nutzung zu
überlassen, die ihrerseits das Grundstück der Y-KG überlässt. Zwar schließt
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a aE ErbStG aus, dass es sich nicht um Ver-
waltungsvermögen handelt, wenn eine Nutzungsüberlassung an Dritte er-

II Rz. 1317 | Erbschaftsteuerrecht

II 704 | Klose

1 R E 13b.14 Abs. 2 ErbStR 2019.
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folgt. ME handelt es sich jedoch bei der Tochtergesellschaft nicht um einen
Dritten, sofern dieser das Grundstück zu eigenen betrieblichen Zwecken au-
ßerhalb einer Weitervermietung nutzt. Denn im Ergebnis soll die Nutzungs-
überlassung zu Zwecken, die bei dem Nutzenden nicht seinerseits zu einer
Tätigkeit führt, die das Wirtschaftsgut als Verwaltungsvermögen einstuft, be-
günstigt sein. Es ist dann allerdings zu fragen, warum dann nicht die direkte
Nutzungsüberlassung an die Untergesellschaft möglich ist. Dies dürfte an
dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes scheitern, welches die Nutzungsüber-
lassung als Sonderbetriebsvermögen an die Gesellschaft fordert, an welcher
der Überlassende beteiligt ist. Eine einschränkende Auslegung ist nicht mög-
lich, während der Begriff des „weiteren Dritten“ einschränkend ausgelegt
werden kann. Dies hat allerdings zur Folge, dass der Begriff des „Dritten“ in
§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a aE ErbStG enger ausgelegt wird als im
Rahmen der Beurteilung, ob überhaupt eine Nutzungsüberlassung vorliegt,
die zu Verwaltungsvermögen führt. Die Zusammenschau der Begünstigungen
für Betriebsaufspaltung und Sonderbetriebsvermögen rechtfertigt allerdings
diese unterschiedliche Auslegung.

Gleiches gilt auch bei einermitunternehmerischen Betriebsaufspaltung.

Fall:

A und B sind im Rahmen einer mitunternehmerischen Betriebsaufspaltung zu je
50 % in Miteigentum an dem Betriebsgrundstück und zu je 50 % an der Betriebs-
GmbH & Co. KG beteiligt. A und B vermieten als Sonderbetriebsvermögen ein
Grundstück an die Besitz-GbR, die es wiederum im Rahmen der mitunternehmeri-
schen Betriebsaufspaltung der Betriebs-GmbH & Co. KG zur Nutzung überlässt.

Nach dem Wortlaut des Gesetzes handelt es sich um Verwaltungsvermögen,
da die Besitz-GbR weitervermietet und nicht selbst nutzt. Gleichwohl ist ent-
scheidend, dass die nutzende GmbH & Co. KG mit der Besitz-GbR in einer
Betriebsaufspaltung in der Variante der mitunternehmerischen Betriebsauf-
spaltung verbunden ist1, so dass die wertende Betrachtung beider Ausnahme-
tatbestände, nämlich Sonderbetriebsvermögen und Betriebsaufspaltung zu
dem Ergebnis führt, dass kein Verwaltungsvermögen vorliegt.

Überlässt eine Kapitalgesellschaft einer anderen Kapitalgesellschaft wesentliche
Betriebsgrundlagen zur Nutzung, liegt eine so genannte kapitalistische Be-
triebsaufspaltung vor, wenn die Besitzkapitalgesellschaft an der Betriebs-
kapitalgesellschaft als Gesellschafterin beherrschend beteiligt ist2. Die Finanz-

KE Lfg. 63 April 2024 Klose | II 705

§ 31 Verschonung | Rz. 1319.1 II

1 Zum Ertragsteuerrecht BMF v. 28.4.1998 – IV B 2 - S 2241 - 42/98, BStBl. I 1998,
583 – Rz. 1; aus der Rspr. BFH v. 10.11.2005 – IV R 29/04, BStBl. II 2006, 173.

2 Vgl. BFH v. 16.9.1994 – III R 45/92, BStBl. II 1995, 75.
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verwaltung zählt in diesem Fall die vom Besitzunternehmen überlassenen
Grundstücke zu deren Verwaltungsvermögen, sofern die Kapitalgesellschaften
nicht zu einem Konzern iS des § 4h EStG gehören1. Diese Zuordnung gilt erst
recht, wenn Besitz- und Betriebskapitalgesellschaft Schwestergesellschaften
sind, da hier nicht einmal der Tatbestand der Betriebsaufspaltung erfüllt ist2.

cc) Rückausnahme der unschädlichen Nutzungsüberlassung:
Weiterüberlassung an Dritte zur Nutzung

Ein im Rahmen einer Betriebsaufspaltung oder als Sonderbetriebsvermögen
überlassenes Grundstück ist als Verwaltungsvermögen anzusehen, sofern die-
ses an einen Dritten, welcher nicht mit dem Nutzungsüberlassenden rechtlich
oder wirtschaftlich verbunden ist, überlassen wird. Auf diese Weise sollen
Missbräuche unterbunden werden, die drohen würden, wenn gezielt zur Nut-
zung überlassene Grundstücke im Rahmen einer Betriebsaufspaltung überlas-
sen und anschließend an fremde Dritte weitervermietet würden.

Beispiel:

A vermietet ein Grundstück an die von ihm beherrschte A-GmbH, die es sogleich
an den fremden Dritten B vermietet. Das Grundstück ist Verwaltungsvermögen.

Wird nur ein Grundstücksteil an einen Dritten weiter zur Nutzung überlas-
sen, ist nur dieser Teil Verwaltungsvermögen. Die Aufteilung erfolgt nach
dem Verhältnis der Nutzflächen zueinander.

c) Ausnahme 2: Nutzungsüberlassung in bestimmten Konstellationen
der Betriebsverpachtung

Kein Verwaltungsvermögen sind in bestimmten Konstellationen der Betriebs-
verpachtung überlassene Grundstücke. Voraussetzung vom Ausschluss des
Grundstücks als Verwaltungsvermögen ist, dass der gesamte Betrieb verpach-
tet ist. Es muss sich ferner um einen solchen handeln, welcher vor seiner Ver-
pachtung, mithin als aktiver Betrieb, beim Verpächter zu Einkünften nach § 2
Abs. 1 Nr. 2, 3 EStG (Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit)
geführt hat. Im Rahmen der Verpachtung eines Betriebes der Land- und Forst-
wirtschaft verpachtete Grundstücke bleiben somit Verwaltungsvermögen.

Solche verpachteten Betriebe sind nicht begünstigt, die durch sie den Ver-
pächter und/oder seinen Rechtsvorgänger zu keinem Zeitpunkt als Unterneh-
men iS der §§ 15, 18 EStG geführt wurden, dessen Tätigkeit und Umfang
über die Vermögensverwaltung hinausging (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 Buchst. b

II Rz. 1319.1 | Erbschaftsteuerrecht

II 706 | Klose

1 R E 13b.14 Abs. 1 Satz 6 ErbStR 2019.
2 Wacker in Schmidt42, § 15 EStG Rz. 863.
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Satz 2 ErbStG). Nur auf diese Weise ist sichergestellt, dass nicht gezielt Ver-
waltungsvermögen vermieden wird, indem zunächst ein verpachteter Betrieb
vom Erblasser/Schenker erworben und anschließend unentgeltlich übertra-
gen wird. Ist der Erblasser/Schenker hingegen selbst im Wege unentgeltlicher
oder teilentgeltlicher Gesamt- oder Einzelrechtsnachfolge Inhaber des ver-
pachteten Betriebes geworden, steht dies einer eigenen gewerblichen Tätigkeit
gleich, so dass hinsichtlich der zur Nutzung überlassenen Grundstücke Ver-
waltungsvermögen ausscheidet, wenn der Rechtsvorgänger einen gewerb-
lichen oder freiberuflichen Betrieb innehatte.

Als Verwaltungsvermögen und damit von der Ausnahme nicht erfasst gel-
ten im Rahmen einer Verpachtung überlassene Grundstücke, wenn der
Hauptzweck des Betriebes in der Überlassung von Grundstücken, Grund-
stücksteilen, grundstücksgleichen Rechten und Bauten an Dritte zur Nutzung
besteht, es sich jedoch nicht um ein Wohnungsunternehmen gem. Buchst. d
handelt. Somit werden vom Verwaltungsvermögen nur die Gesamtvertriebs-
verpachtungen ausgenommen, die historisch aus einer gewerblichen oder
freiberuflichen Tätigkeit entstanden sind und zusätzlich die nachfolgenden
Voraussetzungen (alternativ) erfüllen1:

– Der Verpächter des Betriebes hat im Zusammenhang mit der unbefriste-
ten Verpachtung den Pächter durch letztwillige Verfügung oder rechts-
geschäftliche Verfügung als Erben eingesetzt (Variante 1).

– Die Verpachtung erfolgt zwar an einen Dritten, jedoch nur deshalb, weil
der Beschenkte im Zeitpunkt der Steuerentstehung den Betrieb noch nicht
fortführen kann und die Verpachtung auf höchstens zehn Jahre befristet
ist. Diese Frist beginnt mit Vollendung des 18. Lebensjahres des Beschenk-
ten (Variante 2).

Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass der Gesetzgeber Einzelfälle im Blick
hatte und kein in sich schlüssiges Gesamtkonzept anstrebt.

In der ersten Variante ist begünstigter Erwerber nur der Pächter. Der Er-
werb durch jede andere Person schließt die Annahme von Verwaltungsver-
mögen nicht aus. Selbst der Erwerb durch den Pächter ist nur begünstigt,
wenn ein unbefristeter (gemeint ist nicht ein „unkündbarer“) Pachtvertrag
zwischen Verpächter/Erblasser/Schenker und Pächter vorausgegangen ist. Die
Erbeinsetzung des Pächters aufgrund letztwilliger Verfügung könnte zur Folge
haben, dass nur der gewillkürte Erwerb von Todes wegen die Anordnung als
Verwaltungsvermögen ausschließt, so dass der freigebige oder der Erwerb
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1 Vgl. R E 13b.15 Abs. 1 ErbStR 2019.
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aufgrund gesetzlicher Erbfolge Verwaltungsvermögen nicht ausschließt.
Diese Auffassung ist unzutreffend. Vielmehr sind auch freigebige Zuwendun-
gen geeignet, die Annahme von Verwaltungsvermögen auszuschließen, wenn
im fiktiven Erwerbsfall durch Tod am Tag des Vollzugs der Schenkung der
Beschenkte zugleich als Erbe im Wege der Gesamtrechtsnachfolge den ver-
pachteten Betrieb erworben hätte. Nicht einsichtig ist, warum der Gesetz-
geber sich dazu entschieden hat, nur den Erwerb von Todes wegen durch
letztwillige Verfügung zu begünstigen. Durch teleologisch extensive Aus-
legung ist der Fall gleichzustellen, dass der Pächter den verpachteten Betrieb
als gesetzlicher Alleinerbe erwirbt. Ferner ist der Erwerb aufgrund Vermächt-
nisses gleichzustellen.

Eine Bindung der Verfügung von Todes wegen – etwa durch Erbvertrag – ist
nicht erforderlich. Selbst die einseitige, dem Erwerber zunächst unbekannte
letztwillige Verfügung ist ausreichend.

Unklar ist, welche rechtsgeschäftliche Verfügung der Gesetzgeber meint, da
eine Erbeinsetzung durch rechtsgeschäftliche Verfügung ausgeschlossen ist.
Denn hierzu bedarf es stets einer Verfügung von Todes wegen. Um dem Ge-
setz einen Inhalt zu geben, ist unter der rechtsgeschäftlichen Verfügung die
Schenkung auf den Todesfall nach § 2301 BGB zu verstehen, obwohl diese
nicht zu einer Erbeinsetzung, sondern nur zu einer Einzelzuwendung führt.

In der zweiten Variante ist Empfänger des Erwerbes auf Grund eindeutigen
Gesetzeswortlauts allein der Beschenkte. Der Erwerb von Todes wegen
schließt die Anordnung als Verwaltungsvermögen daher unabhängig von der
Person des Erwerbers nicht aus.

d) Ausnahme 3: Nutzungsüberlassung im Konzern

Was unter einem Konzern und der Frage der Konzernzugehörigkeit eines Be-
triebs zu verstehen ist, wenn seine Finanz- und Geschäftspolitik mit einem
oder mehreren anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden kann, ist im
Wege der Auslegung zu ermitteln. Bei der Auslegung des Konzernbegriffs ist
zu berücksichtigen, dass der Zweck der Regelungen zur Zinsschranke iS von
§ 4h EStG ein anderer ist als der des § 13b ErbStG. Während für § 4h EStG
ein erweiterter Konzernbegriff zugrunde zu legen ist, ist der Konzernbegriff
des § 13b ErbStG eng zu verstehen1. Überlässt eine Obergesellschaft Grund-
besitz einem konzernabhängigen Unternehmen zur Nutzung, ist dieses kein
Verwaltungsvermögen, § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. c ErbStG. Gleiches

II Rz. 1324 | Erbschaftsteuerrecht

II 708 | Klose

1 FG Hess. v. 25.4.2018 – 9 K 1857/15, ZEV 2018, 741 m. Anm. Korezkij.
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gilt, wenn eine Tochtergesellschaft den Grundbesitz an eine Enkelgesellschaft
zur Nutzung überlässt. Der überlassende und der nutzende Betrieb müssen
zu einem Konzern iS des § 4h EStG1 gehören. Das Einkommensteuerrecht
verwendet eine weite Definition des Konzerns. Nach § 4h Abs. 3 Sätze 5, 6
EStG ist ein Betrieb einem Konzern zuzurechnen, wenn er nach den maßgeb-
lichen Rechnungslegungsstandards iS einer Konsolidierung in den handels-
rechtlichen Abschluss eines Konzerns tatsächlich einbezogen wird, einbezo-
gen werden könnte (mögliche Konsolidierung) oder die Finanz- und Ge-
schäftspolitik zusammen mit anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden
kann (Beherrschungsverhältnis). Ein Gleichordnungskonzern mit einer na-
türlichen Person an der Spitze soll von der Ausnahmeregelung erfasst sein,
nicht aber mit einer Personengruppe an der Spitze2.

e) Ausnahme 4: Wohnungsunternehmen

Kein Verwaltungsvermögen sind nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. d
ErbStG zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile und grund-
stücksgleiche Rechte, die gesamthänderisch gebundenes Betriebsvermögen ei-
ner Personengesellschaft sind oder zum Vermögen einer Kapitalgesellschaft
gehören, soweit der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von Woh-
nungen iS des § 181 Abs. 9 BewG besteht3. Als Sonderbetriebsvermögen
überlassene Grundstücke bleiben somit auf jeden Fall Verwaltungsvermögen.
Die Vermietung von gewerblichen oder anderen nicht Wohnzwecken die-
nenden Immobilien ist unschädlich, wenn sie nicht den Hauptzweck des Be-
triebes bilden. Maßstab ist, ob die Summe der Wohnzwecken dienenden
Grundstücke 50 % des Wertes aller Grundstücke, ermittelt nach dem BewG,
überschreitet. Maßstab ist insoweit die Summe der Grundbesitzwerte der zu
Wohnzwecken vermieteten Grundstücke oder Grundstücksteile im Verhält-
nis zur Summe der Grundbesitzwerte aller vermieteten Grundstücke4.

Der Umfang der Vermietung muss die Anforderungen eines wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebes iS des § 14 AO erfüllen5. Dieses Tatbestandsmerkmal
zielt in erster Linie darauf ab, die gewerblich geprägten Personengesellschaf-
ten, die Grundbesitz verwalten, ebenso dem Bereich des Verwaltungsver-
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1 Zur Definition des Konzerns Loschelder in Schmidt42, § 4h EStG Rz. 27–29; auch
R E 13b.16 ErbStR 2019 verweist auf die ertragsteuerlichen Regelungen; vgl. ins-
besondere BMF v. 4.7.2008 – IV C 7 - S 2742 – a/07/10001, BStBl. I 2008, 718 –
Rz. 59–68.

2 FG Hess. v. 25.4.2018 – 9 K 1857/15, ZEV 2018, 741 m. Anm. Korezkij.
3 Dazu ausführlich Klose, NWB 2011, 3682; Klarner, ZEV 2018, 361.
4 R E 13b.17 Abs. 2 Satz 4 ErbStR 2019.
5 Dazu ausführlichWarlich/Kühne, DB 2009, 2062.
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mögens zuzuschlagen wie vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften. Hin-
gegen kann der Gesetzgeber nicht darüber hinwegsehen, dass Wohnungs-
unternehmen bei einem ausreichend umfangreichen Wohnungsbestand und
über die Vermietung hinausgehenden Zusatzleistungen auch eine Sozialbin-
dung über Arbeitsverhältnisse erfahren, die denen eines gewerblich produzie-
renden oder eines Dienstleistungsunternehmens in etwa gleichsteht.

In den Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 wird der Begriff des wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs durch einen Katalog von Indizien konkretisiert1. Nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung sprechen der Umfang der Geschäfte, das Un-
terhalten eines Büros, eine Buchführung zur Gewinnermittlung, eine umfang-
reiche Organisationsstruktur zur Durchführung der Geschäfte, Bewerbung
der Tätigkeit und das Anbieten der Dienstleistung und der Produkte einer
breiteren Öffentlichkeit gegenüber für einen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb. Hält das Unternehmenmehr als 300 Wohnungen, ist regelmäßig an-
zunehmen, dass ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt2. Diese Nicht-
beanstandungsgrenze3 darf keinesfalls als starre Grenze verstanden werden,
da sie im Gesetz keine Stütze findet. Sie ist vielmehr dahingehend zu verste-
hen, dass die Verwaltung bei der Prüfung, ob ein Wohnungsunternehmen
vorliegt, bei einem Wohnungsbestand von über 300 Wohneinheiten in keine
vertiefte Untersuchung einsteigt4. Sind weniger Wohnungen vorhanden, trägt
ohnehin der Stpfl. die Feststellungslast dafür, dass die Begünstigungsvoraus-
setzungen für ihn vorliegen5. In Tendenz der restriktiven Auslegung der Be-
freiungsvorschriften hat der BFH6 Wohnungen, die eine Wohnungsvermie-
tungsgesellschaft an Dritte zur Nutzung überlässt, nur dann zum begünstig-
ten Vermögen iS des § 13b Abs. 4 Nr. 1 Buchst. d ErbStG (nF) zählen wollen,
wenn die Gesellschaft neben der Vermietung im Rahmen eines wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs Zusatzleistungen erbringt, die das bei langfristigen
Vermietungen übliche Maß überschreiten. Auf die Anzahl der vermieteten
Wohnungen sollte es insoweit nicht ankommen. Die Finanzverwaltung hat
hierauf mit einem für die Steuerpflichtigen positiven Nichtanwendungserlass
reagiert7. Dennoch sollten Klageverfahren bei den Steuergerichten tunlichst

II Rz. 1330 | Erbschaftsteuerrecht

II 710 | Klose

1 R E 13b.17 Abs. 3 ErbStR 2019.
2 So R E 13b.17 Abs. 3 Satz 2 ErbStR 2019.
3 Mannek, ZEV 2012, 6.
4 Deshalb für eine gesetzliche Verankerung Kraft, ZEV 2021, 550.
5 FG München v. 8.7.2015 – 4 K360/12, EFG 2015, 1952: 45 Wohnungen begrün-
den kein Wohnungsunternehmen; FG Düsseldorf v. 24.6.2015 – 4 K 2086/14 Erb,
EFG 2015, 1621: 37 Wohnungen begründen kein Wohnungsunternehmen.

6 BFH v. 24.10.2017 – II R 44/15, ZEV 2018, 219 m. Anm Viskorf/Escher.
7 Oberste Finanzbehörden der Länder, gleichl. Erl. v. 23.4.2018, BStBl. I 2018, 692.
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vermieden werden, da diese an die Verwaltungsanweisung nicht gebunden
sind und voraussichtlich dem BFH folgen würden1. Bei der Prüfung der
Grenze von 300 Wohnungen stellt die Finanzverwaltung nur auf die eigenen
Wohnungen des jeweiligen Unternehmens/der jeweiligen Gesellschaft ab2.
Die über Bruchteilsgemeinschaften oder vermögensverwaltende Gesellschaf-
ten gehaltenen Anteile an Wohnungen sind nicht mit einzubeziehen. Dies
gilt für Wohnungen in (gewerblichen) Schwester- oder Tochtergesellschaften
innerhalb eines Konzerns entsprechend.

Die Übertragung der Verwaltung auf einen gewerblichen Immobilienver-
walter begründet für sich keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Entschei-
dend ist vielmehr, ob die Vermietung als solche einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb erfordert oder nicht. Liegt ein solcher vor, ist es deshalb auch
nicht schädlich, wenn die Verwaltung des Immobilienbestands von einem
Dritten vorgenommen wird. Die Finanzverwaltung3 führt hierzu als Beispiel
die Vermietung und Verwaltung von Wohnungen im Rahmen einer Betriebs-
aufspaltung durch

[Anschluss S. II 713]
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1 Geck/Messner, ZEV 2018, 456.
2 LfSt Bayern v. 8.7.2020 – S 3812b.2.1 – 34/22 St 34, DB 2020, 1600.
3 Bay. Finanzministerium, Erlass v. 12.7.2010, ZEV 2010, 432; R E 13b.17 Abs. 4
ErbStR 2019.
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die vorgenannten Gegenstände nur steuerfrei, wenn es sich um solche han-
delt, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegt. Insofern ist § 13b Abs. 4
Nr. 3 ErbStG von Bedeutung, wenn dieses Kriterium nicht vorliegt, es sich
aber um Kunstgegenstände handelt. Diese sind somit grundsätzlich Verwal-
tungsvermögen. Denn diese Gegenstände dienen regelmäßig der Kapital-
anlage und/oder privaten Interessen, jedenfalls aber keinen unternehmeri-
schen Zwecken. Die Aufzählung ist, wie das Wort „sonstige“ zeigt, nicht ab-
schließend. Die sonstigen, nicht explizit aufgeführten Gegenstände, etwa An-
tiquitäten, müssen den im Gesetz genannten zumindest gleichwertig sein1.

Ausnahmsweise sind diese Gegenstände kein Verwaltungsvermögen und da-
mit uU begünstigt, wenn der Handel mit ihnen oder ihre Verarbeitung
Hauptzweck des Gewerbebetriebes ist. Betroffen sind somit insbesondere
Kunst-, Auto-, Briefmarken- und Yachtenhändler sowie Juweliere, nicht je-
doch bloße Sammler, da diese regelmäßig keinen Gewerbebetrieb innehaben.
Gleichgestellt sind insoweit den Gesetzeswortlaut erweiternd auch die Her-
steller solcher Gegenstände, insbesondere also Künstler, die ihre Kunstwerke
in erster Linie nicht sammeln, sondern veräußern, aber auch die Hersteller
von Münzen oder Verbindungen von Edelmetallen und Edelsteinen. Ein wich-
tiges Indiz hierfür ist die Zuordnung der im Gesetz genannten Wirtschafts-
güter zum Umlaufvermögen in der ertragsteuerlichen Bilanz2. Kein Verwal-
tungsvermögen liegt vor, wenn die genannten Gegenstände Bestandteile eines
Museums zur Unternehmensgeschichte und in einer für ein Museum üblichen
Art und Weise für die Öffentlichkeit zugänglich sind3.

V. Ermittlung des Umfangs der Begünstigung

1. Ermittlung des begünstigten Vermögens
(§ 13b Abs. 2 ErbStG)

a) Grundlage: Eliminierung des Verwaltungsvermögens

Kernstück der Betriebsvermögensverschonung4 ist § 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG.
Nach dieser Vorschrift ist das begünstigungsfähige Vermögen begünstigt, so-
weit sein gemeiner Wert den um das schädliche Verwaltungsvermögen iS des
Abs. 7 gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens iS des Abs. 6 über-
steigt. Mit dieser Vorgabe und gesetzlichen Definition ist das begünstigte Ver-
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1 Geck in Kapp/Ebeling, § 13b ErbStG Rz. 133.
2 R E 13b.21 ErbStR 2019.
3 R E 13b.21 Abs. 2 ErbStR 2019.
4 Geck in Kapp/Ebeling, § 13b ErbStG Rz. 71.
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